
Zur Problematik allgemein verbindlicher
ethischer Grundsätze

Von Bruno chüller

Auf einer wissenschaftlichen Tagung, die die Manipulierbarkeit des
Menschen ZU Thema hatte, wurde Von einem Teilnehmer die rage
gestellt, ob un!' W 1€e sıch eıne Grenze zıiehen lasse, die sittlich zulässıge
Formen der Manipulation Von sittlich verwerflichen Formen scheide.
Es wurde annn zunächst folgendes als Antwort angeboten: Die gC-
suchte Grenze werde durch die Nächstenliebe SCZOSCHy, S1e se1 zugleich
markiert durch die Hoffnung: sofern eine Manipulation Zukunft eI-

öftne, se1 s1e sittlich gerechtfertigt; anderentalls ıcht. ıne solche Ant-
WOTFrT iSt Christen allgemeiner Zustimmung siıcher. Sıe 1STt 1im
Grunde aber SAr keıne AÄntwort, sondern NUur eine Explikation der
gestellten rage, da für eıine christliche Erthik Nächstenliebe und Hoft-
NUunNns konstitutive Charaktere des sittlich Guten 1m Ganzen S1inN.  d Dar-

ann INan die rage auch hne weıteres umformulieren: Welche
Formen der Manipulatıion verbietet die Nächstenliebe und welche
Formen aßSt sıe zu” Darauthin wird INnanl heutzutage oft auf die Je-
weılıge Sıtuation un autf das Gewissen des Einzelnen verwiıesen. Eıne
andere Antwort lasse die rage ıcht Z wolle INa  a} ıcht 1Ns nwesen
der Kasuistik geraten, illegıtımen Verallgemeinerungen ZU Opfer
fallen, die unableitbare Einmaligkeit jeder Sıtuation verkennen, der
Gesetzlichkeit Vorschub eisten.

Ist es tatsächlich gefährlich und verderblich, nach partıkulären
Grundsätzen suchen, die zwischen dem allgemeinen Gebot der
Nächstenliebe un der jeweiligen Lebenssituation eine Art Vermittlung
bilden? Solche Grundsätze können doch NUur Gesetze se1n, nach denen
das Gewissen als sittliches Urteilsvermögen immer schon die jeweili-
gCch Lebenssituationen auf ıhren sittlichen Forderungscharakter hin
auslegt. Wenn e$ gelänge, diese Gesetze durch Reflexion erheben
und formulieren, ware dadurch ıcht NUur Wıssen bereichert,
sondern auch die Möglichkeit einer Kontrolle NNCN; Verdient
denn das Gewissen Sanz unbesehen eın unbegrenztes Vertrauen? ine
reflexe Kontrolle könnte das Gewı1ssen vielleicht VvVon manchen Selbst-
widersprüchen un Inkonsequenzen reinıgen. Auf der anderen Seıite
1St die reflexe Erhebung der Grundsätze, nach denen WIr kraft unseres

Gewissens immer schon sıttliche Urteile fällen, selbst wieder Fehlern
un Irrtümern ausgesetZt, un eın besonders naheliegender Fehler iISt
der, da{fß die kontingenten Bedingungen, denen ein sıttlıches
Urteil Geltung hat, ıcht zureichend ertaßt werden. Das hat ZUuUr Folge,
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daß eiınem Grundsatz eine oyrößere Allgemeinheit zugeschrıeben wird,
als sS1e ıhm tatsächlich zukommt. Darum mussen reflex bewußt BE-
machte, formulierte un dann tradierte ethische Grundsätze ımmer
wieder darauthın geprüft werden, ob die Bedingungen ıhrer Verbind-
iıchkeit auch zureichend ertaßt sind, WOZUu VOT allem annn dringender
Anlaß besteht, wenn ıhre Anwendung auf neuartıge Sıtuationen
Resultaten führt, die auf spontanes sıttliches Bewußtsein be-
fremdend, vielleicht Ärgernı1s erregend wiıirken.

Was hier vorgelegt wırd iSt die Skizze einer solchen kritischen
Überprüfung der Von der katholischen Moraltheologie überlieterten
ethischen Grundsätze. Wollte INnan sıch be1 einem solchen Unterneh-
inen ausschließlich 1mM Felde der allgemeınen Moraltheologie aufhalten,

Ote sıch ZWar mehr Raum für die Argumentatıon, aber es würde
ann allzu leicht die praktische Tragweıte der Überlegungen über-
sehen. Es schien darum geraten, schwierige Probleme der speziellen
Moraltheologie ZUr Illustration heranzuziehen, wenngleıch dafür der
für eınen Wissenschaftler peinliche Nachteil 1n auft
werden muß, daß manche Aufstellungen Vorerst hne die gehörıge
Begründung bleiben.

I

Die überlieferte katholische Moraltheologie unterscheidet Zzwel Ar-
ten ethischer Grundsätze einmal solche, die allen überhaupt
denkbaren Umständen gelten, be1 denen also jede Ausnahme schlech-
terdings ausgeschlossen ist: sodann Grundsätze, die normalen
Umständen, also in der Regel Geltung haben,; aber außerge-
wöhnlichen Umständen, w 1e sıe NUur ausnahmsweise gegeben siınd, ıhre
Geltung einbüßen. Präzıser würde mMan diesen Unterschied enn-
zeichnen: die ersten Grundsätze gelten unabhängıg vVon irgendeiner
kontingenten Bedingung; die Grundsätze der 7zweıten Art gelten NUr

eıner bestimmten kontingenten Bedingung, von der INan annn
aber noch zusätzlich Sagt, s1e se1 in der Regel der Fälle erfüllt?

Zu den Grundsätzen der ersten Art werden ZuUuerst alle sittlichen

AÄAm 71 1969 gl der Ruhr-Universität Bochum gehaltene Antrittsvorlesung.
Dıie Teile 111 und wurden für die Veröffentlichung erneut durchgearbeitet un!:
erweıtert. Einıge der ausführlicheren Anmerkungen versuchen, Schwierigkeiten Aaus-

zuraumen, die bei spateren Diskussionen des Themas vorgebracht WUur

Vgl Mausbach Ermecke, Katholische Moraltheologıe, Bd (Münster
*1959) 240; Schilling, Handbuch der Moraltheologie, (Stuttgart 178;

Hürth Abellan, De princ1pi1s, virtutibus praeceptis, Pars (Rom 189;
Zalba, Theologiae moralıs compendium Madrid 129 188

3 Diese zusätzliche Aussage über die Regelmäßigkeıit, miıt der die Bedingung erfüllt
ist, stützt sıch auf die Erfahrung, MUuU: Iso auch durch Erfahrung verifizierbar sSe1in.
Es 1st nıcht ausgeschlossen, daß wegen veranderter gesellschaftlicher Verhältnisse die
Bedingung nıcht mehr regelmäßig erfüllt ist, V1elleicht Nur noch ausnahmsweiıse.
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Normen gerechnet, _ die des Menschen gesolltes Grundverhältnis
Gott angeben: Du sollst Gott 2uUuSs SAaNZECIN Herzen lieben, Du sollst auf
ıh Deine Hoffnung setfzen uSW. ber die ausnahmslose Ver-
bindlichkeit solcher Gebote 1St InNnan sıch Christen ein1g. Alsdann
zählt INan AaZu Normen wIıe: Du sollst gerecht handeln, Du sollst
n1ıe einen Menschen rechtswidrig toten ust. Dıiese Normen sınd rein
analytisch-explikativer Natur, S1e sınd tautologisch, insofern zweıtel-
los evident, aber wen1g hilfreich.

Schließlich rechnet iINnNnan A2ZUu einıge echt synthetische Grundsätze
w1e Jede Falschaussage 1St eine Lüge, also sıttlich verwerflich: als
zweıtes Beispiel se1l die seit Jahren heiß umstrittene Norm ZSENANNT:
Jeder Gebrauch Von künstlichen Miıtteln ZU: Zweck der Empfängnis-
verhütung 1St ausnahmslos "sittenwidrig. Solche echt synthetischen
Grundsätze waren für die Beurteilung konkreter Lebenssituationen
wirklich hiılfreich, aber gerade s1ie kommen einem oft problematisch
VOTrT, un ZWAar iıcht 1Ur 1mM Fall der Empfängnisverhütung.

Nun den Grundsätzen zweıter Art,; deren Geltung von der Er-
füllung einer kontingenten Bedingung abhängt. Als typisches Beispielse1l ZENANNT die Norm: Du sollst eın dir anverfirautes Geheimnis wah-
ren, 65 se1 denn, du könntest Nur durch Kundgabe dieses Geheimnisses
ein schlimmeres Übel verhindern als dasjenige, das dem Geheimnis-
interessierten durch diese Kundgabe angetan wird Diese Norm er-
zibt sıch oftensichtlich Aus der bloßen Anwendung des allgemeinerenethischen Grundsatzes: Unausweichlich in die Lage ‘9 eın bel

verursachen, gleichviel WwW1e handle, habe der Mensch prüfen,welches be]l das schlimmere sel, un das vermeiden. Da die Ver-
meidung oder Beseitigung eınes Übels eın Wert un die Nıcht-Ver-
wirklichung eınes möglichen Wertes eın bel ISt, annn der
Grundsatz auch ohne weıteres 1Ns Posıtive umgekehrt werden: VOTLT
Zzwel miıteinander konkurrierende, einander ausschließende Werte g_stellt, hat der Mensch prüfen, welcher von beiden den Vorzug Veli-
dient, un den handelnd verwirklichen.

Es braucht kaum erwähnt werden, dafß den schwierigsten Problemen derethischen Reflexion gehört, ob un w1e Werturteile und darum auch Vorzugsurteilebegründen sind Darauf kann hier icht eingegangen werden. Es se1 NUu die Auf-
merksamkeit auf die Tatsache elenkt Dıie überlieferte Moraltheologie hat alle ethi-
schen Grundsätze der zweıten Art dadurch CWONNCN, daß S$1e das Vorzugsaxiomanwendete: Von zweı Übeln se1 das schlimmere vermeıden, VO  3 we1ı Werten der
wichtigere verwirklichen, die Verursachung eines Übels habe sich jeweıils sıttlıch

rechtfertigen durch eın NUur verwirklichbares bonum proportionate V
4  4 Hürth Abell:  an und Z alba bringen (Anm. als Beispiel denvöllig gleichartigen Gründsatz: Non licet ‚revelare crıimina occulta sıne ratiıone“.‚Sıne ratiıone‘ meınt ‚sine ratıone proportionate gravı‘: hne einen entsprechend wich-

t1SCn Grund Der kann ber Nnur in der Verhinderung eınes entsprechend schlimmenbels der iın der Verwirklichung eines entsprechend wichtigen Gutes bestehen.
1°
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Unter aller gebotenen Vorsicht se1 NnUun die Hypothese au‘fgestellt:
He ethischen Normen, die uUuNnseTEC Handlungen un Unterlassungen
gegenüber unNnseren Mitmenschen un der uns umgebenden Welt be-
treffen, können 1Ur partikuläre Anwendungen dieser allgemeineren
Vorzugsregel se1in. Bedingungslos und damıiıt ausnahmslos gültig k  Oon-
nen diese Normen NUr se1ın, wenn s1ie ein Gut verwirklichen gebie-
ten, das erwiesenermaflßen nıe mıiıt einem anderen wichtigeren un dar-

vorzugswürdigen Gut konkurrieren ann. Eıne Erklärung un
eıne Einschränkung siınd allerdings dieser Hypothese machen.
Die Nächstenliebe übersetzt sıch ZW ar nach Vermögen notwendig 1n
Handlungen des Wohltuns, aber S1e 1St ıcht selbst Handlung, sondern
Wohlgesonnenheit un! Wohlwollen. Als frei eingenommene posıtıve
Wertantwort aut die Mitmenschen 1St sıe bedingungslose ethische bor-
derung. Die vorhın formulierte Hypothese bezieht sıch 1Ur auf Hand-
lungsnormen. Sodann ware fragen, ob und inwıiıeweıt WIr das Heil
und die sıttlıche Guüte eınes Mitmenschen unseren Handlungen Zumn

1el setfzen können. Insofern das der Fall seın sollte, stünden solche
Handlungen, da auf den absoluten Wert des Heils und sıttlicher Güte
bezogen, notwendig einer bedingungslosen siıttlichen Norm. So
könnte eıne Handlung, die 1n der Absiıicht erfolgte, eınen Mitmenschen

eiınem Verhalten wider se1ın Gewissensurteil bewegen, schlechter-
dings durch nıchts siıttlıch gerechtfertigt werden. Kurz, von der Hypo-
these sınd jene Handlungen auszunehmen, die und 1insoweıt s1ie den
siıttlichen Wert des Nächsten ZU Gegenstand haben

I1

Der Grund, der ur  L diese Hypothese spricht, 1St eın Wahr-
scheinlichkeitsgrund fast induktiver Art Mehr un: mehr synthetische
Grundsätze, die als bedingungslos gültig überliefert SIN  d, scheinen siıch
bei eıner exakten Analyse als bedingte Grundsätze der 7zweıten Art

erweısen. So die sittliche Norm, die den Gebrauch empfängnisver-
hütender Mittel betrifit. Sie wird von denen, die eine der Enzyklika
umanae vıtae widersprechende Auffassung vertreten, eıne
Bedingung gestellt: der Gebrauch empfängnisverhütender Miıttel iISt
unerlaubt, e5 se1 denn, die Vermeidung einer Empfängnis se1l sittlich
gerechtfertigt un die Enthaltsamkeit dem Wohl des Ehepaares ab-
träglich. Ja, da den heutigen gesellschaftlichen Umständen die

Bedingung für eın Ehepaar ıcht 1Ur ausnahmsweiıse erfüllt

Es ist insotern keine Ausnahme Von der Hypothese, als diese Norm sich unmittel-
bar auf einen sittlichen Wert als solchen bezieht, der sittliche Wert aber definitions-

verdient.
gemäß den unbedingten Vorzug VOTLT jedem konkurrierenden nicht-sittlichen Wert
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1st, ware es besser, den Gebrauch empfängnisverhütender Miıttel
als eine sittlich indıfterente Handlung bezeichnen, deren sıttlicher
Charakter jeweils davon bestimmt wiırd, ob die bezweckte Verme1-
dung einer Empfängnis sıttlıch gerechtfertigt 1St der iıcht

Wıe steht ec5s5 MIt dem Grundsatz: Jede Falschaussage 1St ausnahmslos
eine Lüge, also sıttlıch böse? Hıer muüßte 1U  } eine sorgfältige kritische
Analyse all der Argumente folgen, mMit denen Theologen und Philoso-
phen 1n der Vergangenheit diesen Grundsatz aufgewiesen haben
meınten. S1e würde ohl eın ziemlich umfangreiches Buch ergeben und
mu{fß deswegen unterbleiben mmerhin lLißt sıch zumindest dem Ethi-
ker VO Fach eın indirekter inweıls dafür geben, Ww1eso INa der
Auffassung se1n kann, der angestrebte Aufweis der ausnahmslosen
Unerlaubtheit jeder Falschaussage se1 ıcht gelungen. Keıner, der Vver-

tritt, jede Falschaussage se1 eine Lüge, scheint in der Lage se1n, eine
einsichtige Lösung für den 1e]1 diskutierten Konfliktfall geben, 1ın
dem durch eiıne wahrhaftige Aussage ein wichtiges Geheimnis preisge-
geben der einem Mıiıtmenschen schwerster Schaden zugefügt würde.
Da der Mensch 1n diesem Falle notwendig sıttlich schuldig werden
müusse, wıe Hartmann will, 1St eın aum nachvollziehbarer Ge-
danke ber auch die von der katholischen Moraltheologie entwickel-

Lehre von der restrictio late mentalıis bietet keine befriedi-
gende Lösung, da diese restrict1i0, in den ontext des konkreten Ge-
spräches VEFrSEUZT: schlicht eıne Falschaussage 1St. Woher empfängt die
Falschaussage in der Regel iıhren sittlichen Unwertcharakter? Von
daher, daß S1e ohne rechtfertigenden Grund dem Mitmenschen das
bel des Irrtums un Getäuschtseins zufügt. Für die Fälle aber, tür die

Hartmann den Mut ZU Schuldigwerden un die katholische Mo-
raltheologie die Anwendung der restricti0 late mentalıis erforderlich
sehen, 1St eben eın Grund gegeben, der die Falschaussage sittlich recht-

5}  5} Vgl Anm.
Für diese kritische Analyse se1 auf einen ausgezeichneten Artikel verwıesen:

608—685
Brunec, Mendacıum, intrinsece malum, sed 9{0}  ”3 absolute, 1N : Salesıanum (1964)

Berlin *41962) 463 meıint durchaus sıttliche Schuld Er scheint iıhr
allerdings ıne Bedeutungsnuance geben, die einer christlichen Ethik kaum Ver-

ständlich ISt. So schreibt A D der Mensch SO. diese Schuld „LTragen un! 1in
SC1IHNECTr Tragfähi keit miıt ihr wachsen, daß s1e MmMit Stolz tragen kann  F Zur
gCeNANNTLEN Pfli tenkollision 1St mit Kant, Metaphysik der Sıtten, Vorbegrifte (Ak.-
Ausg. VI 224) n „Da ber und Verbindlichkeit überhaupt Begriftesınd, welche die objektive praktische Notwendi keit gewisser Handlungen ausdrük-
ken, und wel einander eNtgegENgESELIZTLE Reg nıcht gleichzeitig notwendig seinp JO
können, sondern, WeNn nach einer derselben andeln Pfliıcht ist, 1St nach der
CeNLgEgENgESELIZIEN andeln n  cht allein keine Pflicht, sondern O} flichtwidrig:1st ine Kollision VO]  3 Pflichten un Verbindlichkeiten Bar nıcht den bar (obliga-tiıones 9(0)81 colliduntur)

33  f
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fertigt, die Vermeidung eınes schlimmeren UÜbels als dasjen1ge, das
dem Getäuschten durch seinen Irrtum entsteht

Noch eın etztes Beispiel dafür, wıe sıch eine als bedingungslos
gültig angesehene sittliche Norm bei SCNAUCI Analyse als bedingt
gültig herausstellt. Es handelt sich die Pflicht der Eltern, ıhre Kın-
der 1n dem relig1ösen Glauben erziehen, den S1e für den wahren
Glauben halten. Falls diese Pflicht allen überhaupt denkbaren
Umständen bestehen sollte, 1St ıcht sehen, w 1e eın konfessions-
verschiedenes Ehepaar die relig1öse Erziehung seiner Kinder bewerk-
stelligen könnte, hne da{fß eıiner VvVon ıhnen diese Pflicht verletzte.
Das herrschende katholische Mischehenrecht, aber auch das CVANSC-
lische einıger Landeskirchen,; soviel mM1r bekannt 1St, unterstellen ften-
sichtlich die Ausnahmslosigkeit dieser Pflicht Nun, insofern sowohl
die katholische als auch die evangelische Theologie dem Aaus Gewiı1issens-
überzeugung Andersgläubigen ausdrücklich das Heil von Gott her
angeboten glauben, hat die Entscheidung der Eltern, ob ıhre Kinder
katholisch der evangelisch ErZzZOSCH werden, keinen für die Kinder
heilsentscheidenden un insofern absoluten Wert ZU Gegenstand.
Das heißt, indem eLiw2 der katholische Elternteil sich entscheidet, eıne
evangelische Erziehung seiner Kinder hinzunehmen, wirkt ıcht
auf eın gewissenswidriges Verhalten seiner Kinder hın Wohl mu{ß
das, W as seinen Kindern dadurch widerfährt, als eın bel betrachten,
aber annn siıch fragen, ob ıcht eınes (nicht höheren, aber)
fundamentaleren VWertes willen berechtigt oder Sal verpflichtet ist,
dieses UÜbel zuzulassen, etw2 weıl NUr dadurch der Bestand un: die
Harmonie seiner Ehe gewahrt werden könnten 1

Ist Nan siıch einmal der genannten Vorzugsregel ausdrücklich be-
wußt geworden, annn wird INall bald gewahr, daß die katholische

Man kann, w 1e manche Moraltheologen 65 tun, den Begriff Falschaussage
definieren, daß sıch mit echt n läßt, jede Falschaussage se1 eiıne Lu Das 1St
urchaus iıcht als unredlicher Trick abzutun. Dıie ben beschriebene Konfli tsituation
15t 1Ur ann gegeben, wenn einem Menschen durch besondere Umstände die normale
Alternatıve ZU Sprechen, nämlıch das Schweigen, 1st. Und INa  3 kann
ernstlich fragen, ob eın Sprechen 1n vollem menschlichem Sınne nur dann vorliegt,
Wenn CS frei gewählte Alternative Zu wirklich möglichen Schwei 1St. Definiert
INanl Aussage un: damıt auch Falschaussage 1n diesem Sınne, 1a sich wohl LAat-
sächlich der Satz begründen: Jede Falschaussage 1St Lü ber warum” Weil dann
das Unheil, das eine wahrhaftige Aussage anrıchten wur C, durch Schweigen ver-
hindert werden kann. Die einengende Definition eliminiert die Konfliktsituation, 1n
der das Übel der Falschaussage mit einem anderen Übel konkurrieren könnte. Im bri-
SCNH, die praktischen Verhaltensregeln, die die Moraltheol für den besagten Kon-
flikttall gyeben, sind 1mM großen und ganzen einander glei5 Streitpunkt 1ISt NUur, wı1ıe
diese Verhaltensregeln ethisch rechtfertigen sejen. Vg twa Genicot-Salsmans,

414; Elter, Compendium philosophiaeTheologia moralıis (Bruxellis
oralıis (Roma 21934); Vermeers7 Iheologiae moralıs princıpia, o  9 COMN-
sılıia I1 (Roma 21945) 654

Für die Begründung dieser Ansıcht vgl Gerhartz, Die katholische
Kindererziehung in der Mischehe und das göttlıche Re C ın IhPh (1967) 552576
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Moraltheologie auch sehr oft von ıhr Gebrauch macht. S1e recht-
fertigt mıiıt ıhr ZEeW1SSE Formen eıner Entschuldigung vVon der Beob-
achtung eines Gesetzes 11 1mM Grunde auch den Probabilismus un!
schließlich anerkanntermaßen die praktisch so bedeutsame Handlung
MIt Doppelwirkung 1 Dıie Moraltheologie 1St iınsofern mit den WEe1l-

Problemen, die durch die Anwendung der Vorzugsregel ent-
stehen, durchaus schon Die vorgetragene Hypothese besteht
also lediglich darıin; daß eın ethischer Grundsatz, der als partikulärer
schon lange anerkannt 1St un sıch bewährt hat, auf alle Handlungen
des Menschen ausgeweıtet wird, diejenigen AaussCcHhOMMCN, die den
absoluten Wert des Heıiıls und der sıttlichen Gute des Mitmenschen
unmittelbar ZuUu Ziel haben

111

Damıt 1St der zweıte Grund schon angedeutet, der ZUr Aufstellung
der genannten Hypothese veranlassen annn Es iSt ein Grund prin-
zıpieller Natur Was ımmer WIr 1 Verhältnis den Mitmenschen
unseren Handlungen Zu Ziele setzen können, es 1St nıe ab-
solut Gutes und n1ıe absolut UÜbles für die Mitmenschen. WIr
ıhnen Nahrung geben oder sS1e hungern lassen, s1ie schützen der Ver-

folgen, ıhnen ıhr Leben erhalten oder S$1e Sar töten, S1e könnten 1M-
InNer mı1t Paulus trıuımphierend ausruten: all das vermag uns ıcht
rennen Von der Liebe Christi. Das heißt selbstverständlich nıcht,
6 se1 siıttlich gleichgültig, w1e WIr uns den Mitmenschen verhalten,
ob WIr ıhnen Gutes oder UÜbles Dıie Nächstenliebe ordert DC-
bieterisch, daß WIr nach Vermögen das Wohl der Mitmenschen wirken.
ber W 4S immer WIr uns in dieser Absicht ZUu Zi;ele SETZCN, 1St eın
absolut Gutes, 1Ur eın verhältnismäßig Gutes, bei dem es grundsätz-
lich denkbar 1st, dafß c5 mit eiınem andern verhältnismäßig Guten in
Konkurrenz trıtt, woraufhin estimmen ware, welches von beiden
den Vorzug verdiente. Daraus scheint folgen, daß bei der ethischen
Normierung von Handlungen, die 1Ur einen relativen Wert ZU

Gegenstand haben, dieser Wert eben immer 1mM Verhältnis anderen
möglicherweise konkurrierenden relativen Werten gesehen werden

11 Es SIN: ben jene Entschuldigungsgründe, die aus einem Wertkonflikt resultieren.
Das klassische Beıs iel Wer Sonntag einen Kranken pflegen mufß, 1St VO:  3 der
Teilnahme der Messe „entschuldigt“. Es waäare freilich korrekter Nn,se1 berechtigt der Sar verpflichtet, der Sonntagsmesse nıcht teilzunehmen. Ent-
schuldıgungsgründe 1im wörtlichen Sınne SIN! NUur so w 1e Unkenntnis, physisches

SOgenanntes moralisches nvermö
Darum 4A1l  - Knauer eıne der 1er vorgelegten Ühnliche Hypothese VvVon der

Handlung miıt Doppelwirkung her entwickeln. Vgl seinen Artikel „Das rechtverstan-
dene Prinzıp VO!  3 Doppelwirkung als Grundnorm jeder Gewissensentscheidung“,in: IhGI (1967) 107—133
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muß, damıit sıch herausstelle, ob VOT anderen den Vorzugverdiene der ıcht
Wo die überlieferte Moraltheologie die tätıge Nächstenliebe (bene-ficientia 1m Unterschied ZUr benevolentia) thematisch behandelt, 1St

S1e sıch deutlich des Problems bewußt, das dadurch gegeben 1St, dafß
der Mensch 1Ur begrenzte Möglichkeiten des Wohltuns hat, mıthin
entscheiden mu(ßß, welcher Möglichkeit VOr andern den Vorrangeinräumt. Im Anschluß Augustinus un: Thomas hat Sie den ver-
schiedenartigen Konfliktsituationen inhärente Vorzugsaxıome heraus-
zuarbeıten versucht, die S1e gewöhnlich der Überschrif „ordo
carıtatıs“ zusammenstellt. ber wenngleich die Moraltheologie iıcht
zögert, MIit Paulus (Röm 13, 1mM Gebot der Nächstenliebe den
Inbegriff der Zweiten Tafel des Dekalogs sehen, hat S1e 65 gleich-wohl, W1e 65 scheint, Folgerichtigkeit fehlen lassen un ıcht alle
iınnerweltlichen Handlungsbereiche des Menschen nach den 1m „Ordo
Carıtatıs“ zusammengefaßten Grundsätzen normiert. Insotern behan-
delt sS1ie das Gebot der Nächstenliebe doch S als ware 65 eın Gebot
neben anderen, gleich ursprünglichen Geboten. Das heißt, die „natura
humana complete spectata“ der die „FeCTa ratıo“ gilt als iıhnen allen
gleich unmıittelbar vorgeordnete „NOFT' moralitatis“. Das zeıgt sıch

anderem daran, dafß INnan beispielsweise das Verbot der Falsch-
AuSSagec unvermuittelt Von der natfura humana AUus begründen kön-
Nnen meınt. Dem widerspricht die j1er vorgetragene Hypothese. Sıe
erblickt 1n der Nächstenliebe das Gebot, das 7zwiıischen der natura
humana un: allen erdenklichen innerweltlichen Handlungsnormenwahrhaft vermuittelt. Das 111 besagen: solche iınnerweltlichen Hand-
lungsnormen partikulärer Art können NUur dadurch begründet WeEeI-
den, dafß die Vorzugsaxiıome, die sıch die tätıge Nächstenliebe
innerlich gebunden weiß, auf einen partikulären Lebensbereich apliziert werden.

Sıch völlig die scholastische Ethik anlehnend, könnte INa  3 den
gemeınten Sachverhalt auch ZUTr Sprache bringen: Auf Grund seiner
Natfura rationalıs 1St der Mensch aut das (Csute als solches (bonum quabonum) hingeordnet. Der Mensch verhält sıch demnach annn seiner
natura rationalis gemäß, WeNnNn alles un jedes entsprechend der
ıhm eigenen Gutheit lıebt un anerkennt. Das 1St etzten Endes mit
dem „FECTUS rdo amoris“ gemeınt. Auf ıhn stutzt sıch E

Cathrein, das Gebot der Gottesliebe begründen 1: Gott, weıl
der unendlich Gute, verdiene ebendeswegen auch, ber alles geliebtwerden. In der gleichen einleuchtenden Weıse aßt sıch das Gebot
der Nächstenliebe begründen. Als ein personales Wesen tragt jederMensch seinen Wert ın und sich selbst, 1St Selbstzweck, Ver-

Philosophia moralis (Freiburg 1. Br. 4935 237
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dient darum, seiner selbst willen geliebt werden. Aller-
dings, die Problematik der Findung ethischer Normen bricht erst auf,sobald der Mensch 1nNs Auge gefaßt wird, w1e wirkend un han-
delnd in die ıhm vorgegebene Menschenwelt eingreıift. Be1 seiner be-

Macht annn ıcht alles schon wirkliche Gute, das ıhm
begegnet, 1mMmM Daseın erhalten, ıcht alles möglıche Gute 1Ns Daseın
bringen. Ebensowenig annn alles UÜble, das vorfindet, Aaus der
Welt schaffen noch jedes drohende UÜbel verhindern. Er mu{fß
den Handlungsmöglichkeiten, die sıch ıhm anbieten, wählen, der
einen den Vorzug geben VOrLr der anderen. Damıt stellt sıch ıhm
vermeıdlich die rage, ob eiıne der ıhm vorgegebenen Handlungs-möglichkeiten 1n sıch VOrSCZOSCNH werden verdiene. Allbekannte
un anerkannte Axıome W 1e die von Zzweı konkurrierenden UÜbeln
se1 das schlimmere vermeıden; eın bel dürfe 1Ur verursacht Wer-
den, WeNnNn es eiınes entsprechend wichtigen Gutes wiıllen erfor-
derlich se1l USW., sind die ntwort autf diese Frage Dıiese Vorzugs-AX10Me stellen die detailliertere Gliederung des „FreCtus ordo amorıs“
dar Miıt ıhnen 1St die ethische Normierung des menschlichen Han-
delns gyegeben.

Wohlverstanden, die hier gemeınten Vorzugsaxıome beziehen sıch N!  cht unmittelbar
autf eventuel konkurrierende sıittliche WVWerte. Es INnas in diesem Zusammenhang SC-offenbleiben, ın welchem Sınne das attlich Gute miıt dem sıttlich Besseren kon-
kurrieren ann un: welche Bewandtnis mit der entsprechenden Unterscheidungzwischen (bloß) Erlaubtem un Geratenem habe Es dart 1ın der katholischen Moral-
theologie als ausgemacht gelten, daß sittliche nwerte iıcht wahrhaft miıteinander
konkurrieren, mıithiın der Mensch nıcht unausweiıchlich in die Situation seın
kann, We1l sıttlıch verwertlichen Verhaltensmöglichkeiten die wenıger verwert-
iıche wählen 1 Ebenso steht aufßer Frage, da kein noch u weck das Be-
gehen einer Sünde rechtfertigen vermöchte. Al das 1St nıcht Gegenstand der hier
angestellten Überlegungen. Diese befassen siıch vielmehr MIiIt der fundamentaleren
Frage, wodurch eın mögliches Verhalten des Menschen ursprünglıch seinen sıttlichen
Charakter empfängt. Demnach können sıch d1e zıtıerten Vorzugsaxıome unmıittelbar
NUur auf nıchtsittliche ontische VWerte un Unwerte, auf Wohl un Übel des Nächsten,auf Oona2 physica un! mala physica beziehen 1. Sıe geben al WwWas heißt, der
ratio oder der aiura rationalis gemäfß, Iso ittlich gut andeln

Dıie auf solche Überlegungen gestützte Hypothese steht Nnu  3 noch
VOrTr eıiner großen Schwierigkeit, auf die jetzt einzugehen 1St. In der
überlieferten Moraltheologie werden einıge ethische Grundsätze
den bedingten Grundsätzen der zweıten Art gerechnet, bei denen InNnan

Damiıt betaßt Sld'l die überlieferte Moraltheologie gewöhnlich dem Stich-
WOrt ‚consclentla perplexa‘. Vgl azu Anm

Zur Unterscheidun zwischen Gut un Wohl einerseits, Ose  en und Übel anderer-selits vgl Kant, KpV ‚-Ausg. 59)
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65 als Außenstehender schwerlich wuürde: das Verbot der
Selbsttötung und der Tötung eines anderen schuldlosen Menschen,
das Verbot der Polygamie, der Ehescheidung un der FEhe zwischen
Vollgeschwistern. Nach Auffassung der Moraltheologie ISt also
all diesen Verboten mındestens eın Umstand denkbar, durch den s1ie
ıhre Verbindlichkeit einbüßen. Es WAar das AT,; das die Theologen
dieser Annahme nötigte: Jahwes Befehl Abraham, seinen Sohn
Isaak toten, die Polygamie der Erzväter us  z Im begegneten
die Theologen einem Volk, das 1n manchem nach anderen sıttlichen
Grundsätzen lebte als s1ie selbst als Christen 65 en. Und da es sıch

das auserwählte 'olk handelte, konnten s1ie die Unterschiede 1n
den sıttlichen Grundsätzen ıcht kurzerhand auf Irrtum un: Vertfall
Israels zurückführen, sondern mu{ften verständlich machen, W1eso
verschiedenen Zeıten verschiedenen Umständen gegensätzlıche
ethische Grundsätze Geltung haben könnten. Allerdings, die Tatsache,
daß die Theologen der Bedingtheıit der ZENANNTEN Normen gerade

innewurden, INa AazZzu beigetragen haben, daß Sıe iıhre Zuflucht
durchweg bei posıtıven Rechtsverfügungen Gottes nahmen: (jott als
souveräaner Herr annn auch die Tötung eines schuldlosen Menschen
gebieten, die Bıgamıie gestatten, die Ehescheidung mıiıt dem echt auf
Wiederheirat gewähren. Und heißt es noch heute in den meısten
Handbüchern der Moraltheologıie, der Umstand, durch den die Tötung
eınes schuldlosen Menschen beispielsweise sittlich erlaubt würde, se1
eine positiv-rechtliche göttliche Ermächtigung AZu

Welchen Grund könnte Gott haben, eiıne solche Ermächtigung
geben? Die Exegese, die der AÄAntwort der früheren Theologen -
grunde lıegt, Mag INa  w heute belächeln, aber ıcht die ethische Re-
flexion, die dabei Z Ausdruck kommt. Gott habe für die Söhne
un Töchter der Stammeltern das Inzestverbot aufgehoben, weil ıhm
die Abstammung des Menschengeschlechtes Von einem Elternpaar
wichtiger War als die Wahrung des Wertes, dessentwillen die Ehe

Vollgeschwistern normalerweise unerlaubt 1St L  ° Gott gESTALLETE
den Erzvätern, mehrere FEhefrauen haben, weiıl nach der Ent-
völkerung der Erde durch die Sıntflut eine raschere Vermehrung der

Es gibt einige Theologen, die. ablehnen, auf diese Weise die Polygamie un!:
das Ehescheidungsre 1m erklären. Sıe betrachten die Monogamıe UIn-
auflöslichkeit der Ehe als ausnahmslos geltende ethische Forderun Gott habe das
atl Bundesvolk davon nıcht dispensiert, sondern Aaus heilspädagogis Absicht Poly-
gamıe un Ehescheidung, I1 eich 1n sıch sittlich verwerflich, geduldet. Vgl dazu

Härıng, Ehe in dieser eıt (Salzburg 300—-304 Diese Theologen stehen damit
VOor der Schwierigkeit, eiıne einleuchtende Erklärung tür die innere Möglichkeit des
Privilegium Paulinum und Petrinum

Vgl Zalba, Theologiae moralıis (Matrıtı MN} 335 ‚Fınıs altior
opagatıon1s sımul unitatig gener1s humani salvandae infiırmaviıt alıud iIum

eg1s naturalıs prohibens matrımon1um n consangu1ineos primı gradus collateralis.‘
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Menschen für vordringlich hielt 1m Vergleich den VWerten, die die
Monogamıe ordern 1

Vermeersch bringt diese Erklärungen auf ein Prinzıp: Unter den
Ordnungen, deren Wahrung die sıttlichen Normen ZU 7iel haben,
gebe es einen ordo super10r un einen ordo inferior: esS könne aber
in Ausnahmefällen vorkommen, dafß eine Verletzung des ordo 1N-
ferior dem rdo superi10r käme:; annn habe selbstverständlich
Gott als Schöpfer un Herr die Vollmacht, die Verletzung des rdo
inferior gebieten der erlauben 1

Das 1St oftensichtlich dieselbe Vorzugsregel, die nach der vorhın auf-
gestellten Hypothese allen unseren sittlichen Handlungsnormen
grunde liegt, 1Ur dafß nach dem Urteil der überlieferten Moraltheo-
logie die Anwendung dieser Regel be] den ZENANNTEN Verboten einZ1g
Gott zukommt. Vıederum, Wahrung der gebotenen Vorsicht et
salvo meliore 1udic10, scheint ernsthaft gefragt werden mussen:
Ist der Mensch kraft seines sıttliıchen Urteilsvermögens ıcht doch 1M-
stande und beauftragt, die Vorzugsregel auf alle Bereiche
se1nes menschlichen Lebens anzuwenden, auch auf die Bereiche, von
denen die katholische Theologie bisher lehrte, S1e seılen ausgenommen?

Nach eiıner in der katholischen Moraltheologie weıtverbreiteten
Lehrmeinung sınd alle sittlichen Normen, VvVon denen der Christ be-
troften ist, zumiındest grundsätzlich der sıttlichen Vernunft des Men-
schen einsichtig. Nun scheint es aber außerst zweıtfelhaft se1n, ob
es der Theologie gelungen 1St un Je gelingen wiırd, mit Vernunft-
gründen Normen einsichtig machen, die lauten: Du darfst dieses
der jenes ıcht Cun, es se1 denn, Gott ermächtige dich Aazu durch
posıtıve Verfügung. Vom Tötungsverbot abgesehen, orıentieren die
Theologen ıhre Begründungsversuche, W1e€e 6S scheint, Modell der
SoOgenannten lex undata in praesumptione periculı COoMMUnNIS Il lex
lata ad praecavendum periculum generale), also Modell eines
Gesetzes, iın dem Von vornherein keine Gründe anerkannt werden,
die seiıne Nichtbeachtung rechtfertigten, da VO Gesetzgeber befürch-

Vgl Billot, De Ecclesiae sacramentıs I1 (Roma ‘1929) 398 f.; Merkel-
bach, Summa theologiae moralis (Brugıs *41962) 241 ‚S51C unıtas generatım Pr'
ter CONgrult finı primarıo necessarıa EeSsT fini secundarıo matrımon11, pPCTr accıdens

OtEeSTt polygamia S5C licıta propter propagatıonem populi; matrımon1ium
fratrem SOrorem Der est malum, sed licıtum Tat 1N1t10 gener1s humanıi:

semper enım finis MINOTLS Oment: principaliori, et MUNUS Praecebium mMAa1L071 cedere
debet‘ (Hervorhebun VO:  »3 mir).Theologiae IMNOora 15 princıpıia (Roma 11946) 102 ‚Ordo CUu1 actıo 1Dsa Naturaz2
9 divinae potestatı subesse Otest, S1 habetur ordo superi10r CUu1 derogatiopriorIi1s ordinis utilis esSsSeC possıt; vel em rdo est absolute indispensabilis; quo CAaSu,malıtia strictius intrinseca denominatur. Ratıo discriminis repetenda est dominio

od Deus ın r’Ccs Creatas EXEercEet:;: Sic sanctiıtatı divinae NOn reDu NAat Deus,4]1QUO CAaSu, OccC1s1ıonNemM innocent1ıs permittat vel iubeat, 6a ad inem superioremreferendo: uua blasphemandi aut mentiendi copl1am facıat.‘
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tet werden muß, jedermann werde solche Gründe für sich geltend
machen, wodurch das Gesetz zx;: Schaden des GemeiLnwesens VvVon
vornherein seine Wırkung gebracht ware 20

Es 1St außerst zweıfelhaft, ob eın menschliches Gesetz gedacht werden kann, das
AuUusSs dem SCENANNTIEN Motıv schlechterdings jeglichen Grund auszuschließen vermöchte,der seiıne Nichtbeachtung rechtfertigte. Das mittlerweile außer raft kırch-
iıche Verbot, indizierte Bücher lesen, bildet 1ın den Handbüchern das Illustrations-
beispiel tür die lex undata 1n praesumptione periculı CommunıIı1s. Die herrschende
Lehre anerkannte ber sehr wohl Gründe, die die Lektüre eines indizierten Buches
auch hne vorherige Diıspens) rechtfertigten S

ber W 1€e dem auch se1 1St diese Gesetzesart innerhalb des Sıtten-
9 also als göttliıches Gesetz denkbar? Diese Gesetzesart soll eine
mißbräuchliche Vermehrung der Ausnahmen von einer siıttliıchen Regel
verhindern, indem Sie VO  5 vornhereıin keine Ausnahmen zuläßt.
Zugegeben, sollte 65 Ausnahmesituationen geben, 1n denen beispiels-
weiıse der Mensch sıch selbst toten darf, ann besteht die Gefahr, daß
Menschen unberechtigterweise eıne solche Ausnahmesituation für sıch
gegeben erachten. ber W 1€e oft un wI1ie schrecklich hat die Staats-
gewalt mıiıßbräuchlich die Todesstrafe verhängt un vollstreckt, un!
doch hat nıemand 1in der Theologie daran gedacht, die Rechtmäßigkeit
dieser Strafe jeweıils Von einer Ddositıven göttlichen Ermächtigung ab-
hängig machen. Die Gefahr mißbräuchlich in Anspruch IM-

Ausnahmen besteht bei allen bedingten ethischen Grundsätzen.
Käme s darauf A solchen Mifßbrauch auf alle Fiälle verhindern,

müßten sS1ie alle als leges latae ad praecavendum periculum COMMUNeE
verstanden werden der wenı1gstens jene ihnen, denen eıne be-

(3anz eutlich ftormuliert findet INan das bei Gonzdlez-Morel, Ethica (Matrıtı*1957) 525 Eınige Handlungen sınd ıttlich verwertlich ‚pPropter periculum Aatura-
lıter conneXum CU: illıs. Sı ıllud auferri vel m1ınu1 Otest, illae actıones POSSUNtevadere bonae. Du lex periculum talıbus actionıibus Oriırı OTeSL: directum
pPro generalitate te:  = CAaSuum, S1C . C polygamıa generatım familiae: indirec-
tum, ob ditficultatem determinandıi ubi periculum directum absit, ob inclina-
tiıonem hominum ad removendas 1PS1S SCVCTAaS obligationes; ideoque ille CU1US
auctoritate lex efficaciam abet, sibi 1US determinandi quandonam tale per1-culum absit, V, divortium.‘

Die ‚lex fundata in praesumptione periculı generalis‘ den „Starken“
einer Gesellschaft, für die die praäsumıierte Getfahr nicht besteht, der „Schwachen“
willen eine Einschränkung ihrer Freiheit Zu iıhrer Rechtfertigung könnte -
sıch autf Paulus berufen, die Mahnung, dıe die „Starken“ 1n den Gemeinden
von Rom und Korinth richtet, sich des Genusses VO!  3 Götzenopferfleisch enthalten,falls die „Schwachen“ daran Ansto{fß nehmen sollten. Ob iıne solche Mahnungecht rhoben wird, hängt ber Jeweıls davon ab, ob die den „Starken“ zZUugemuteteEinschränkung 1n einem eINnessenen Verhältnis steht dem, Was den „Schwachen“dadurch Cerspart werden Das ‚scandalum passıyum“‘ anderer 1st nıcht jedenPreıs Z vermeıden, Irt die Moraltheologie. Un kann auch die ‚lex undata 1n
praesumptione periculı generalıis‘ wahrscheinlich nıcht alle Gründe, die sich re
Nichtbeachtung rechtfertigten, ausschließen, sondern 1Ur erhöhte AnforderungenGewicht und Bedeutsamkeit der Gründe tellen, damit s1ie hinreichen, iıhm seine sitt-
lich bindende raft nehmen.
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sondere Bedeutung zukommt Außerdem annn ıcht NUur die In-
anspruchnahme ıcht gerechtfertigter Ausnahmen VO Gesetz Unheıil
anrichten, sondern ebenso die Nichtinanspruchnahme gerechtfertigter
der gebotener Ausnahmen Es mMag sıttlich die gleiche Schuld SC1IN,
durch Preisgabe Geheimnisses Menschen dem Tod
auszuliefern oder durch Wahrung Geheimnisses die Ermordung

Menschen ıcht verhindern
Schließlich mu{( iINnan fragen, ob es überhaupt Aufgabe des Sıtten-

se1ın kann, ırgendwelchen Sıtuationen den Mängeln S1TT-
licher FEinsichtskraft un! der sittlichen Schwäche des Menschen ent-
gegenzuwirken, ob das ıcht CINZ1S un allein Aufgabe des Evange-
liums sein kann, des göttlichen Zuspruchs VOon Rechtfertigung und
Erneuerung des erzens

Unter den ethischen Grundsätzen, die der Tradition zufolge NUur
kraft pOS1CULver göttlicher Verfügung Ausnahmefällen ıhre Geltung
verlieren können, S1in. ZWCI1, die heute besonders diskutiert werden
das Verbot der Selbsttötung und der Tötung andern schuldlosen
Menschen das Verbot der Ehescheidung, der e1iNeEe Wiederver-
heiratung tolgte

Zum ersten Es wWare zunächst durch detaillierte Analysen ZCISCH,
iınwiefern die tradıtionelle Argumentatıon, die dem Aufweis des
gefaßten Tötungsverbots dient sıch icht schlüssig 1ST Es InNusSsen
jer CIN1SC Andeutungen SCHUSCH, wobhbej die Argumentatıon eım
Selbsttötungsverbot als Beispiel diene Bıs NeuUuUeren Handbüchern
der Moraltheologie erscheinen fast die reli Beweıse, die Tho-
InNnas 11 11 vorgelegt hat obwohl die beiden ersten Beweıse,
die jede Selbsttötung als Verstofß die gebotene Selbstliebe un
die Gesellschaft aufzeigen sollen, Jlängst als unzureichend widerlegt
worden SIN Dem dritten Beweıs wird jedoch allgemeinen echte
Überzeugungskraft zugeschrieben Als Schöpfer des Menschen se1 Gott
alleiniger Herr ber Leben un Tod des Menschen Der Mensch selbst
habe 11UT ein Nutzungsrecht bezügliıch sC11165 Lebens, NUTr ein dominium
utile, eın dominium substantiam SU4e€

In dieser Orm 1ST das Argument überhaupt eın Argument, SON-
ern lediglich eine analytische Explikation dessen, Was es begrün-
den gilt Nımmt inan außer Falle Dosılıven göttlıchen
Ermächtigung dürfe der Mensch sıch selbst ıcht9 folgt daraus
analytisch, daß der Mensch eın dominıum substantiam SU4€
haben ann. Denn das dominium ı substantiam gerade
die Vollmacht entscheiden, ob diesem Leben ein Ende gESETIZT WeTIr-

22 Va Prümmer, Manuale theologiae moralıis 11 (Freiburg ı Br. 51936)106 f.:; Merkelbach, Summa theologiae moralıis IL, (Anm 18) 351 +t
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den soll oder nıcht. Ja, sıch selbst ıcht toten dürfen un! eın OMi-
1Um 1n substantıam vıtae Ss$u4e haben sınd geradezu VWen-
dungen. Wırd geSsagt, Gott allein se1 Herr ber Leben un Tod des
Menschen, annn 1St das in diesem Zusammenhang wıederum 1Ur die
Behauptung dessen, W as beweisen ISt. Soll die Berechtigung dieser
Behauptung darin liegen, da{fß Gott der Schöpfer des Menschen 1St;,

1St darauf erwıdern: Aaus der Geschöpflichkeit des Menschen tolgt,dafß in allem und jedem dem Wıllen Gottes unterstellt Ist. daß sein
Leben sittlich Sut 1Ur seıin annn als Gehorsam Gottes Gesetz,
se1 dieses 19088  $ 1mM Einzelfall ein gebietendes der eın erlaubendes Ge-
se{iz. Damıt befinden WIr uns aber wieder Ausgangspunkt der
rage Wıe aßt sıch aufzeigen, da{(ß der Mensch sıch keinen
Umständen selbst toten darf oder toten soll, und ZWAar das ISt selbst-
verständlich für eiınen theistischen Ethiker 1m Gehorsam das
(natürliche) Sıttengesetz? Wırd die rage formuliert, annn 1St ften-
kundig, da{fß eın eventuelles echt des Menschen, sıch selbst toten,
iıcht eın echt se1in kann, nach Belieben ber se1ın Leben verfügen,noch ein Recht, das miıt dem souveranen Herrscherrecht Gottes 1n
Konkurrenz trate, da es eben eın echt kraft göttlicher Ermächtigung
(dominium partıcıpatıvum) ware W1e jedes dem Menschen zukom-
mende echt

Dıie Argumentatıon vieler Moraltheologen leidet daran, dafß er-
stellt wiırd, sıch selbst toten dürten heiße ach Belieben (pro libitu)
ber seın Leben verfügen dürfen der Sar unabhängig von Gott un!
seınem Gesetz. Indem InNnan ann diese Absurdität widerlegt, meınt
MMan, die Sıttenwidrigkeit jeglicher Selbsttötung bewiesen haben 23
In Wirklichkeit 1St damıiıt aber 1Ur bewiesen, WAas zumindest für einen
Christen überhaupt keines Beweıses bedarf: eın Mensch darf sich
nach Belieben selbst toten der Salr 1n Anmaßung einer Unabhängig-
eıt von Gott.

Erwähnenswert 1sSt de Lugos (De Justitia et 1ure, disp. z SeCt. * Ür. Begrün-
dungsversuch Z Zunächst stellt auch fest: siıch selbst töten dürtfte NUTrT, wWwer Herr
ber sein Leben se1 Indem dann stillschweigend eine eventuelle Herrschaft des
Menschen ber seın leibliches Leben und ine Herrschaft des Menschen er sıch selbst
gleichsetzt als ob der Mensch hne weıteres mit seinem iırdischen Leben identifi-
ziert werden dürfte! versucht durch bloße Begriftsanalyse nachzuweisen, ebenso
wıe INa  3 N! selbst sein eigener Vater se1ın könne, könne INan auch N: seın eigener
Herr se1in. Wıe durch Vatersch_a?c se1l mMan auch durch Herrschaft anderem 1in

Diesen Verlauf nımmt
„Lebensrecht und echt

anz deutlich auch Rauchs ÄArgumentation 1m Artikel
Lebensvernichtung“, 1n Abhandlungen Aaus Ethik un

Moraltheologie 190 Schon Linsenmann, Moraltheologie (Freiburg 1. Br.
253 hat arauf hingewiesen, daß dieses Argument vo  ZC, W as erst

beweisen gelte.Ihm tolgen Lehmkuhl, Theologia moralis (Freiburg f 121914) 4.03 un!:
Lanza Palazzini, Theologia moralıis 11/1 Torinı Romae 171
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Beziehung ZEeSELIZT. Zudem schließe Herrschaft eine Überlegenheit eın über das Be-
herrschte. Man könne ber sıch selbst gegenüber nıcht der Überlegene seın 2)

Was 1St AazZzu sagen? Der Mensch bann S1! aktıisch toten, Wenn will; hat
die (physische) Macht dazu. Sonst bestünde Ja nıcht das thische Problem der Selbst-
tötung. Macht konstituiert ber ebentalls Herrschaft, nıcht ohne weıteres Jegitime,
wohl ber faktische Herrschaft. Au als bloß faktische impliziert Herrscha * ıhrem
Begriffe nach die beiden Bedeutungselemente: Bezogenheit autf eın anderes und Über-
Jegenheit über dieses andere. Iso müfßte INa MIt de Lugo folgern: nıemand kann
die Macht aben, sıch selbst toten. Das 1St ber offensichrtlich falsch Das Verhältnis
des Menschen seinem irdis.  en leiblichen Leben 1St eben iıcht einfach eın Verhältnis
der Identität. Darum chließt de Lugos Argument 11 Übrigens, W1€e alle Theologen
nımmt auch de Lugo A da{ß der Mensch siıch selbst toten dürfe, wenn VO'  3 -Ott
DOsıtLU dazu ermächtigt werde. Wıe kann ann eine ebensolche göttliche Ermächtigung

N:  ‚u derselben Handlung, bloß weil s1e durch das natürliche Sıttengesetz VOI-
mittelt ware, eın innerer Wıderspruch se1n?

Die beiden vorgeführten Argumentationen haben einen gemeın-
Mangel. S1e gehen beide von einem tormal gefaßten Begriff

der Herrschaft und des Rechts Aaus. Wenn Inan unterstellt, daß der
Mensch eın echt besitzen kann, das ıhm ıcht VOonNn Gott verliehen
ware, annn muß die rage nach einem eventuellen echt des Menschen,
sıch selbst toten, sofort material verstanden werden: Zu welchem
Zweck und zel könnte Gott dem Menschen ein solches echt VeI-
liehen haben? Dıieser weck annn etztlich NUur 1n einem verwirk-
ichenden Gut bestehen. Omnıs N1s habet ratıonem On1. Nun 1St aber
die Vernichtung des menschlichen Lebens die Verursachung eınes UÜbels
Iso annn eın eventuelles echt ZUr Selbsttötung nıemals 1in dieser
Selbsttötung selbst ıhr Ziel haben FEın bel verursachen annn Ur er-
laubt se1n, insofern durch dieses be] entsprechend Gutes
bewirkt wird Daraus folgt Nach der eventuellen Erlaubtheit der
Selbsttötung fragen heißt nach dem Gut iragen, dessen Verwirk-
lichung e$sS rechtfertigen könnte, das bel der Lebensvernichtung
verursachen.

Eınige Moraltheologen bzw. Moralphilosophen gehen auf diese Weıse das Pro-
blem heran, Vermeers: 2 Gonzalez Morel Schuster2 Ihre Beweiıis-
führung erliäuft demnach SO Sie gehen die Gründe durch, die einen Menschen eWE-
SCH könnten, sich selbst toten, und bemühen sich aufzuweisen, daß keiner dieser
Gründe die Selbsttötung rechtfertigen vermöge; das durch die Selbsttötung

‚Porro hominem NO  } CS6 dominum SUu4€e viıtae, probari potest, quia licet OMO
potuerit accipere dominium alıarum QqUaC SUNT 1psum, vel qua«cl aAb 1DSOdistinguuntur, NO potult accıpere dominium SUu1 1PS1uUs, quia 1DSO COMN-
D definitione CONSTAT, dominus est aliquıid rgla_tivugx, Sicut 9 magıster,

uare S1CUt ecINO OTteSLt sse vel magister SU1 1ps1us, ıta 1NEeC Ootest EsSSsSEC SU1 1PS1USOmiınus: Na dominus SCINDECT dicıt superioritatem illius CU1USs est dominus.
Unde 1CC Deus ıpse OTteSst Cs5s5c dominus SUu1 1PS1Us quamVYıs possideat perfectissimeseiıpsum.‘

(Anm. 9) PE
(Anm 579

2 Philosophia INOTAa 15 (Freiburg 1, Br. 91
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angezielte Gut stehe entweder nıcht 1n einem AaNngCeMESSCENEN Verhältnis Z.U)| Übel
des Lebensverlustes der lasse sıch auch anders als durch die Selbsttötung verwirk-
lıchen.

Es besteht eine yEeW1SSE methodische Schwierigkeit darin, alle überhaupt denkbaren
Konflıktfälle, die ıne Selbsttötung motıiviıeren könnten, vollzählig erfassen. Ver-
eersch un Gonzalez haben Ur Jene Sıtuationen VOr Augen, 1N denen eın Mensch
versucht se1n könnte, gleichsam 1mM eiıgenen Interesse sıch selbst töten, näamli;ch
unheilbarer Krankheit, Schmerzen, Schande der ÜAhnlichen UÜbeln entkommen. Sıe
können zeıigen, WwW1e mır scheint überzeugend, da{fß Selbsttötung nıcht gerechtfertigt
werden ann. ber S1e unterlassen C5S, jene zweiıtellos selteneren, ber urchaus denk-
baren Sıtuationen analysıeren und beurteilen, in denen jemand versucht seın
könnte, sıch selbst töten, weıl 1Ur dadurch das Leben eines anderen Menschen
bewahren könnte.

Das dritte Argument, mMit dem Thomas die Unerlaubtheit jeglicher
Selbsttötung begründen versucht, dient 1in der Tradition meist auch
als Beweıs des Verbots, einen anderen schuldlosen Menschen toten.
Es 1St 1er ebensowenig schlüssig w 1e Oort Auch das Verbot, eınen
schuldlosen Menschen toten, aßt sıch NUuUr dadurch begründen, daß
gezeigt wiırd, inwiıefern das Leben e1ines solchen Menschen den Vorzug
verdient VOL anderen, eventuell konkurrierenden Werten 29

Dıie sıttliche Zulässigkeit der Tötung Aaus Notwehr SOWI1e der SOREC-
nanntfen Todesstrafe wiırd tradıtionsgemäfß von den meısten Moral-
theologen 1n dieser Weıse aufgewiesen s0 Die Fragen, die dabei beant-
OoOrtet werden mussen, sınd folgende:

Besteht überhaupt eın wirkliches Konkurrenzverhältnis zwiıischen
dem Leben des Menschen des ungerechten Angreıfers bzw. des Schwer-
verbrechers) und einem andern verwirklichenden Gut (wohl regel-
mäßıg das Gemeinwohl)? A, 1sSt die Tötung des Menschen überhaupt
eın wirksames, un WEeNnNn Ja, das einzıge Mittel, das andere Gut
verwirklichen? 31

Allem Anschein nach führt auch Thomas selbst th. II-II den Beweıs
nach diesem Schema ‚Aliquis homo dupliciter consıderari Otest:; un modo un-
dum SC, lio modo pPCer CO aratıonem ad aliud Secundum quidem considerando
hominem, nullum occıidere icet Sed, sicut D: dictum est OCC1IS10 peccatorıs fit
licıta per comparatıonem ad bonum COMMUNC, quod pCIr corrumpitur. 1ıta

Justorum est conservatıva et romot1iva ON1 COommun1s, quı1a 1ps1 SUNtT princ1-
pa 1LOTr Pars multitudinis. Et eo lo modo lıcet occıdere innocentem.‘

Dıiıe davon abweichende Art, W 1e€e Rauch, A (Anm. 23) 197 un einıgeandere Theologen den Beweıs für die Berechtigung der Todesstrafe tühren Ver-
suchen, dürfte sıch daraus erklären, dafß s1e entschieden die absolute Straftheorie Ver-
trefen, und WAar in der Weıise, WwW1e s1e besonders eindrucksvoll von Kant, Metaphysikder Sıtten, Rechtslehre Ak.-Ausg 331-337) und VO  3 Hegel, Grundlinien der Philo-
sophie des Rechts, $$ (Ed Glockner,; f 151 entwickelt wurde. Zu den,
Wwı1ıe mır scheint; unwiderleglichen Einwänden, die diese Straftheorie erhoben
werden müssen, vgl Rahner, Schriften ZUr Theologie, Bd (Einsiedeln Zürich
Köln 258—261; ferner Schmidhäuser, Vom 1nn der Strafe (Göttingen
1963

31 Be1i der Rechtfertigung der Todesstrafe hat IMNan das früher sicher Zzu selbst-
verständlıch unterstellt.
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Verdient das Leben des betreffenden Menschen CS, dem konkur-
rierenden Wert (etwa dem Gemeıinwohl) nachgesetzt werden?

1€e 1er als allein richtig vorgeschlagene Methode der Argumen-
tatıon führt, W1€e es den Anschein hat, denselben ethischen
Grundsätzen, die auch die überlieferte Moraltheologie verficht. Das
trıfit 1mM zyroßen und Sanzen auch S1e macht allerdings für die ethi-
sche Reflexion einıge Konfliktfälle, die ylücklicherweise NUur zußerst
selten vorkommen, erneut diskussionswürdig. Die Selbsttötung 1STt 1N-
sofern sıttlich verwerflıch, als das Gut, das durch sSie verwirklicht wWer-
den soll, in keinem aNngeMEeESSCHCN Verhältnis steht ZU bel des 10
bensverlustes. Dasselbe gilt Von der Tötung eınes andern schuldlosen
Menschen. Hıer ann 1U die rage gestellt werden: Ist tatsächlich
eın Gut denkbar; das Mi1t meınem eigenen Leben der mMit dem Leben
eınes andern schuldlosen Menschen wahrhaft konkurrieren ann un
diesem annn VOorgezogen werden verdiente? Das eibliche Leben
1St siıcher ıcht das höchste Gurt für den Menschen, ohl aber das
fundamentalste, das allen sonstigen Guütern und Werten zugrunde liegt.
Insofern scheint das eibliche Leben des Menschen in Konfliktfällen
den unbedingten Vorzug verdienen VOTLT allen konkurrierenden
Gütern, die, WEeNnN auch ıhrer Rangstufe nach höher, dennoch weniıger
fundamental sind 33

Wıe ISt es aber NUN, Wenn das Leben des einen Menschen
das Leben des anderen Menschen steht, B;; WEeNN das Leben eines
Menschen DUr werden könnte durch die Tötung eınes anderen
Menschen? Die große Schwierigkeit, VOLr der INan bej dieser rage steht,
iSt die Auffindung eınes Ma{fSstabes, nach dem sıch beurteilen ließe,
welches VO  a} Z7wel Menschenleben wichtiger oder bedeutsamer 1St un:
darum VOT dem anderen VOrSCZOSCNH werden verdient. Der Wert
eines Menschenlebens liegt wesentlich 1n seiner Zukunft beschlossen,
worüber sıch 1mM allgemeinen NUur Vasc Vermutungen anstellen lassen 34

Doch scheint 65 eine Konstellation der Umstände geben, durch

Eıinige Vorzugsurteile, die manche Moraltheologen 1n diesem Zusammenhangällen, siınd durchaus antfechtbar. So dürfte zußerst fragwürdig se1n, ob in einemKonfliktfall tatsächlich das eigene Leben, bloß weıl das eigene ist, dem remdenLeben vorge}ogen S ZU werden verdiene. Aufßerdem mufß der Wert „Gemeinwohl“möglichst difterenziert in das Vorzugsurteil eingehen. Es macht einen wichtigenUnterschied Aaus, ob das ‚CS55C simpliciter‘ der Gesellscha * aut dem Spiele steht der
1Ur ihr ‚bene esse‘®.

33 Hıer trıfft Z W as Hartmann, (Anm 595—613, ber das „ Wert-höhen- und Wertstärkenverhältnis“ erarbeitet
Darum hat auch Bonhoeffer, Ethik (München ’1966) 18/7, Anm 6, ernstlicheBedenken, die Tötung des Kindes 1mM Mutterleib tür sittlich zulässig erklären: „DıieFrage nach dem größeren Wert des Lebens der Multter der des Kındes dürfte mensch-lich unentscheidbar se1In. Es scheint mir ber noch einer Nachprüfung WEert, ob die

SOgCNANNTE indırekte Tötung eınes lebensfähigen Kındes 1m Mutterschoß ZU weckder Lebensrettung der Multter icht doch en Vorzugsurteil ber Wwel Menschenlebenimpliziert.
ThPh 1/1970
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die eın solches Urteil bereits aktisch gefällt iSt: das eıne der konkur-
rierenden Menschenleben hat ohnehin keine (ırdische) Zukunft mehr,
es 1St SOW1€eS0O unrettbar verloren, da{fß unryettbares Leben retit-
bares Leben steht. Fordert in diesem Falle ıcht die „FECTA rätio da{fß
INan das OW1eSs0 unrettbare Leben vernichtet, auf diese einzıge
möglıche We1se das andere Leben retten”? Wäre demnach das ethi-
sche Prinzıp ıcht folgendermaßen tormulieren: N 1St unerlaubt,
sıch selbst der einen anderen schuldlosen Menschen toten, 65 se1
denn, die Vernichtung des SOW1€eS0O unrettbar verlorenen eigenen der
remden Lebens bewahre einen dritten Menschen VOTr dem Tode?

Ungleıch schwieriger un VvVon oroßer praktischer Tragweıite 1St die
Problematik des Grundsatzes, die Ehe se1l unauflöslich. Diese Proble-
matık annn 1er wiederum NUr urz cki7zziert werden. Zunächst, die
katholische Kirche anerkennt, dafß es Gründe g1bt, die Ehegatten 27ZuUu
berechtigen oder Dar verpflichten, ıhre eheliche Lebensgemeinschaft,
die Gemeinschaft Von ısch un Bett, endgültig autzuheben. Nun 1St
1aber Ehe 1n iıhrem posıtıven Gehalt gerade Gemeinschaft Von sch
un ett als eıne sittlich berechtigte un zesollte. Iso ISt die sittlich
berechtigte der gesollte definitive Aufhebung dieser Gemeinschaft
auch Auflösung der Fhe ıhrem posıtıven Gehalt nach Nach dieser
Auflösung sınd Mann un Frau, katholischer Lehre zufolge, NUr noch
untfer einer einz1igen Rücksicht besonders aneınander gebunden: keiner
annn Lebzeiten des andern MmMIit einem rıtten eine CUue Ehe ein-
gehen. der anders formuliert: Die ıhrem posıtıven Gehalt nach auf-
gyelöste Ehe besteht 1Ur noch in einer einzıgen Rechtswirkung fort,
im SOogenannten impedimentum vinculi. Es 1St wichtig, S1C] das VOTLT

Augen halten. Die Problematik der unauflöslichen Ehe 1St die
Problematik des impedimentum vinculij.

Dem, W as heute die katholische Kirche ber die Unauflöslichkeit
der Ehe lehrt, scheint die innere Kohärenz fehlen. Diese Lehre ent-
hält zumiındest einen kräftigen Einschlag theonomen Rechtspositivis-
LI1US Sie lautet: Weder die Eheleute selbst noch iırgendeine andere
menschliche nstanz haben das Vermögen, eıne gültige Ehe dem Bande
nach lösen: jedoch hat Gott durch posıtıve Ermächtigung, durch
Privilegien bewirkt, daß aktıisch jede Ehe dem Bande nach gelöst
werden kann, se1 65 kraft des Privilegium Paulinum, se1 6 kraft des
Sogenannten Privilegium Petrinum, eiNZ1g AUSSCNOMME: die sakra-
mentale Ehe, die als sakramentale Von den Ehepartnern auch vollzo-
SCn 1St. Welchen Grund annn InNnan dafür angeben, dafß die sakramen-
tale un als solche vollzogene Ehe, das matrımonıum et QUaAa

onsummatum, iıcht auf die angegebene Weiıse auflösbar 1st?
Dıie Sakramentalität annn der Grund ıcht se1n, da die niıcht-voll-
ZOgene Ehe Getauften, wenngleich 1m vollen Sınne Sakrament,
18
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durch den apst gelöst werden annn D Es ann aber auch ıcht der
Vollzug der Ehe als Grund angegeben werden, da die gesamte kırch-
ıche Ehe MI1t Recht auf dem Grundsatz aufruht: CONSECNSUS tacıt NUuD-
t1as. Es bleibt schließlich NUur die Auskunft: es hat 18808 einmal Gott
ıcht gefallen, das Privilegium eıner Auflösbarkeit auch auf die sakra-
mentale un als solche vollzogene Ehe auszudehnen 36

In dieselbe Verlegenheit gerat INan, WENN INan sıch VOTLr Augen führt,
welche Zweckbestimmung die Theologie dem Privilegium Paulinum
un Petrinum zuschreibt. Sıe wiırd zusammengefafst 1n dem Stichwort
favor fidei Das heıißt, (SÖft 111 demjenigen, der sıch Zu Christen-
fu  3 bekehrt un AUusSs diesem Grunde seine bisherige Ehe e1m besten
Wıllen ıcht mehr fortführen kann, iıcht ZzZumuten, künftig ehelos
leben: das könnte diesen, erklären viele Theologen, VvVon der An-
nahme des Glaubens zurückschrecken lassen der iıhn spater wıeder
ZUu Abtfall VO Glauben bewegen 37 Es handelt sıch demnach ein
Zugeständnıis Gottes die „Schwäche“ des Menschen. Das euchtet ein.
ber sollte Gott iıcht dasselbe Zugeständnis gemacht haben

die ‚Schwäche“ eınes christlichen Ehepaares, das eiım besten Wil-
len se1ine Ehe ıcht mehr leben kann, da{fß auch nach den Maf(-
stiäben des irchlichen Rechts eine Trennung VO  3 Tısch un ett C
ordert ware” Künftig ehelos leben, geht in vielen Fällen auch ber
seine raft un WI1e die Erfahrung lehrt, besteht auch bei ıhm die aller-
größte Gefahr, daß es siıch Von seinem Glauben un VO Leben 1in
der Kirche abwendet. Gerechtigkeit fordert, da{fß Gleiches gleich be-
handelt wiırd. Nımmt sich, daran3 die Unauflöslichkeit der

35 Es 1St oft versucht worden, die qualifizierte Unauflöslichkeit der sakramentalen
Ehe damıt erklären, dafß diese Ehe auf besondere Weise den Bund Christi mit der
Kiırche darstelle. Wahrscheinlich hat I1a  - dabei ber gerade iıcht die Ehe VOT Augen,

Ehe, daiß Mann un Frau siıch Aaus sittlich anzuerkennenden Gründen einer
tür die sich das Problem der Unautlöslichkeit real tellt, näamlich die derart geschei-
definitiven Trennung entschließen. Vermögen S$1e als so.  C die MmMIi1t echt als Ge-
trennte leben, noch den Bund Christi mit der Kirche darzustellen, un WAar durch
nıchts anderes als dadurch, daß s1e sittlich un rechtlich unfähig (inhabiles) sınd, mit
einem rıtten eine andere Ehe einzugehen?36 Adn  €s, Le marıage (Tournaı “1963) 162, drückt das A4UuUS?! << L’Eglise Jusqu’ämaıntenant, toujours n1 aVvOolr le pouvoır de dissoudre le lien de de
marı1age, St; de fait, refuse de le faire, malgre les STaVeS dommages quı pouvaıentresulter POUr elle de refus. faut conclure quc«c l’Eglise na pas pouvoır »
Dem entspricht die Begründung für die Vollmacht des Papstes, die nıcht vollzogenesakramentale Ehe dem Bande nach lösen: «La TFCUVE heologique tire de la
pratıque meme de l’Eglise Le Souveraın Pontife PCUL quand il decide
matıere de discipline generale ebd. 165)
„Nichtsakramentale hen

Vgl Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts, (Paderborn $1953) 267
können jedoch, selbst WwWwenn sı1e schon n sind,dem Bande nach gelöst werdC. WEn die eheliche Gebundenheit bei dem einen derdem anderen Gatten 1ne ernstie Getahr für die Erlangung der Bewahrung des wah-

ren Glaubens darstellt. Der Rechtsgrund der Eheauflösun 1St der Vorrang des wahrenGlaubens (privilegium fıdei) VOr der 1m Un- der Irrglau eingegangenen ehelichenBın ung.

19



BRUNO SCHÜLLER,

sakramentalen un: als solche vollzogenen Ehe ıcht W1e eine Unge-
rechtigkeit aus”?

Man kann, Sanz 1m Sınne der überlieterten 'Theologie, darauf erwidern, der Ma{iß-
stab der Gerechtigkeit se1 hier fehl Platze, da die VO  3 Gott verfügte Auflösbarkeit
der nichtsakramentalen Ehe Ja den Charakter eınes Privilegs habe, eınes Ausnahme-
rechts, das Aaus reiner uld gewährt sel, Iso hne jede Form VO  3 Ungerechtigkeit
auch verweigert werden könne. Damıiıt 1St die Schwierigkeit ber nıcht ausgeraumt,
sondern blofß präzisıert. Es 1St gerade die Frage, ob sıch der Begrift des privilegium
gratiosum VOT dem Forum der Gerechtigkeit überhaupt rechtfertigen aßt Man Ver-

mMag schwerlich einzusehen, daß eın menschlicher Souverän berechtigt sel, solche pr1Vv1-
Jlegia gratiosa gewähren, d.h einıgen wenıgen Menschen bloß deswegen einen
Vorteıil verschaften der eine Last abzunehmen, weil ihnen besonders wohlwill
Einmal 1sSt ıcht sehen, Ww1e eine so. Bevorzugung wenıger etzten Endes nıcht

einer zusätzlichen Belastung der übrigen führen sollte: ZUuU anderen urteilen WIr
ohl mMı1ıt Recht, der Souverän dürfe keinen anderen Bestimmungsgrund tür seın Han-
deln haben als das Gemeinwohl und dessen Ertordernisse 3}

Das zugegeben, scheint die Vollmacht Gottes, priviılegia gratiosa yewähren,
außer allem Zweıitel stehen. Ott 1st nach der Botschaft des der Gott der
Gnade Nur Iragt sich, ob sıch (Cottes besonderes Wohlwaollen einem Menschen
gegenüber darın kundtun kann, da{fß ihn VON einer Vorschrift des Sıttengesetzes
ausnımMmMt. Wenn INan davon ausgeht, daß jede sittliche Vorschrift 1Ur die Aufforde-
Tuns den Menschen ist, i1ne ihm VO'  - Ott zugedachte abe anzunehmen, ann
wiırd erkennbar, da{ß Gott einem Menschen eher eine abe vorenthielte, ındem
ıh VON einer Vorschrift des Sıttengesetzes ausnımmt. Dieser Konsequenz kann INa  -
NUur entgehen, wenn INa  3 annımmt, (ott enthalte ıhm dadurch WAar eine Abe VOT,
ber 1Ur dem Zweck, ihm dessen eine andere un yrößere abe schen-
ken Auf Problem angewendet, bedeutet das Die den lebenden Ehe-
gatten gegebene Möglichkeit, MmMIit einem anderen Partner eine in Fhe einzugehen,
MU: für S1e 1m Vergleich einem lebenslangen ehelosen Leben mindestens die bessere
un wertvollere Lebensmöglıichkeit se1n. Es 1st ber nıcht enkbar, da{ß .‚Ott noch
durch eınen eigenen Gnadenakt Menschen Aazu ermächtigen müßte, die ıhnen VOI-

gegebene bessere Lebensmöglichkeit ergreifen. Wenn der „wahre Glaube“, wıe die
Theologie feststellt, den Vorrang hat „VOIX der 1mM Un- der Irrglauben eingegangenen
ehelichen Bindung“ 3! kann iıhn nıcht haben kraft posıtıver göttlicher Setzung,
sondern kraft seiner inneren 1nn- un: Wertgehalte. Insofern scheint das privilegıum
fidei Unrecht eın privilegıum ZeNAaNNT werden. Und falls siıch nachweisen ließe
die Erfahrung dürfte übrigens schon nachgewiesen haben da{fß der wahre Glaube
wıe mit der nıchtsakramentalen auch mi1t der sakramentalen ehelichen Bindung 1n
Konflikt geraten kann, ann wäire nıcht einzusehen, nıcht auch 1n diesem
Falle der wahre Glaube den Vorrang innehaben sollte.

Diese Überlegungen zeıgen, dafß Inan eine Vorschrift des Sıtten-
der auch die Ausnahme VO  3 eıner solchen Vorschrift 1Ur in

dem Maße als posıtivrechtliche Setzung Gottes betrachten kann, als
INan 65 sich verboten seın läßt, s$1e teleologisch interpretieren, den
Zweck einsehen wollen, den Gott damıt verfolgt. Die teleologische
Auslegung des Sıttengesetzes 1St aber in der katholischen Theologie
derart eingewurzelt, daß IMa  3 versucht iSt, die in der Lehre VO  ‚ der

Von hier aus ware noch einmal der Begriff der von einem menschlichen Gesetz-
geber verfügten dispensatıo kritisch pru

Mörsdorf, A, (Anm. 37)
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Unauflöslichkeit der Ehe un: ONSETWO vorfindlichen Elemente eınes
theonomen Positiyismus als noch ıcht SanNz durchschaute un darum
auch noch iıcht überwundene Inkonsequenz anzusehen. 4a iınsofern
INa  w} das Verbot der Ehescheidung als eıne lex divina undata in Pr
sumptione periculi COMMUNIS auffaßt, hat INa  3 1 Grunde den Boden
des Positivismus bereits verlassen. Man bestreitet ann ıcht mehr,
daß eventuelle Ausnahmen Von diesem Verbot ıhren zureichenden
Grund 1M Konflikt des Ehebandes mMIit einem anderen vorzuziehenden
Wert haben, sondern mıftraut NUur der sıttlichen Einsichtskraft des
Menschen. Man 11 6S dem Urteil Gottes überlassen wiıssen, ob die
durch die Umstände adaequat motıvierte Ausnahme VO Verbot VOTL-

liegt oder ıcht.
egen diese Konzeption bestehen allerdings al] die Einwände, die

oben formuliert wurden. In einem Punkt lassen s1e sıch 1er kon-
kretisieren. Die ausnahmslose Unauflöslichkeit der vollzogenen sakra-
mentalen Ehe, gefaßt als lex lata ad praecavendum periculum SC
rale, einer ıcht bestimmbaren Zahl von Eheleuten 1m Interesse
der Allgemeinheıt Z nach einer siıttlich gerechtfertigten Aufhebung
iıhrer Gemeinschaft weıterhin ehelos leben Das Mag für sıe ein
großes Opfer un: eiıne schwere Belastung se1ın, aber die dadurch ent-
stehenden Nöte und bel seıien doch geringer veranschlagen, wırd
unterstellt, als die Übelstände, die unverme;dlich tolgten, WenNnn irgend-
welche menschlichen Instanzen autorisıiert waren entscheiden, ob

besonderer Umstände das Band der Ehe gelöst se1 Die Schwie-
rigkeıt, eindeutig bestimmen, welche Umstände das Band der Ehe

lösen vermöchten, werde zwangsläufig 279 führen, dafß mehr und
mehr Ehen A2UusSs völlig unzureichenden un nıchtigen Gründen geschie-
den würden 40

Nachdem es Länder 1Dt, deren Bevölkerung der sıttlichen
Überzeugung ist, die FEhe se1l dem Bande nach lösbar, sind diese An-
nahmen ein1igermaßen empirisch überprüfbar. Haben S1ie sıch wirklich
als wahr erwıesen? Sınd OTFrt die Ehen aufs gyesehen tatsächlich
weniıger sıttlich „gesund“ als 1n den Ländern, in denen die Ehe als
ausnahmslos unauflöslich gilt? 41

Es 1St klar, die Kirche könnte das SOgCNANNTE Privilegium der Aut-
lösbarkeit auf die vollzogene christliche Ehe 1Ur ann ausweıten, wenn
S1ie ZUuUr Gewißheit käme, azu von Gott ermächtigt se1in. Wıe Öönn-

Vgl Cathrein, dA. (Anm 13) 365 f.; Leclercq David; Die Familılie
(Freiburg 1. Br. “1958) 537/-96; Schuster, (Anm 28) 155—-157.

Die Beweisgründe, die katholische Moralphilosophen für die Unauflöslichkeitder Ehe beibringen, sınd einem erheblichen Teıl empirischer Natur, ber keines-
WCBS 1n eINESsSsENeETr Weise empirisch verifiziert. Man en VO:] Menschen zußerst
pessimistıs und scheint seın Vertrauen mehr auftf das Gesetz als auf die Gnade
setizen. Vgl Gonzalez-Morel, A, (Anm 27) 757
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S$1e dieser Gewißheit kommen? Dıie katholische Kirche WAar ohl
ımmer überzeugt, Jesus cselbst habe eın ausnahmsloses Ehescheidungs-
verbot ausgesprochen. Die nNneuerTe Exegese scheıint diese Überzeugung
weitgehend bestätigen 42 Angesichts dieser Tatsache 1St das SO
nannte Privilegiıum Paulinum eın Problem. Es scheint 1m Wiıderspruch
zZuT Forderung Jesu stehen 43 Nehmen WIr einmal d Paulus habe
1in Kor fa 15 ungeachtet seiner Kenntnıis des Herrenwortes tatsäch-
ıch jene Ausnahme VOoN der Unauflöslichkeit der Ehe statulert, die 1n
der Theologie Privilegium Paulinum genannt wiırd 44 Wıe konnte
das tun? Offensichtlich NUur in der Überzeugung, auf diese Weıse das
Gebot des Herrn auf den ıhm vorliegenden Fall hın richtig auszulegen:
Hıer ware die Unauflöslichkeit der Ehe 1Ur aufrechtzuerhalten
Preisgabe des „Friedens“ un wWw1€e die Kirche interpretiert
Gefahr f  ur den Glauben; „Friede“ un Glaube verdienen 1aber 1in
dieser Konfliktsituation den Vorrang Mıt solcher Auslegungsvollmacht
sah die Kirche auch siıch selbst ausgestattet, als sS1e 1mM Verlauf ıhrer
Geschichte ZUTr Gewißheit gelangte, alle Ehen sej]en kraft gyöttlichen
Zugeständnisses auflösbar, aUSgCNOIMMLEN die sakramentale un als
solche vollzogene FEhe Ist damıt der Auslegungsprozeifß eiınem
definitiven Ende gekommen? Dem Resultat des Prozesses mangelt,
w ıe ZESART, noch die ınnere Kohärenz. Das aßt mufen, da{fß der
Prozefß noch weıter gehen wırd 45 un ZW AAar in eıner zweitfachen Rıch-
tung in Rıchtung einer Ausweıtung des Privilegs der Auflösbarkeit
auch auf die vollzogene qAQristliche Fhe un in Rıchtung eıner wenıger
positivrechtlichen Konzeption des Privilegs: Dıie damıt gemeınte
Vollmacht der Kirche bewirkt ıcht die Auflösung einer Ehe, sondern
stellt diese in verbindlicher Weise fest, Wa des konstitutıven
Bezugs jeder Ehe ZUr Gesellschaft un: jeder christlichen Ehe ZUr Kirche
erforderlich ISt.

Die Unauflöslichkeit der Ehe ware demnach, scheinbar 1m Wıider-
spruch ZU Herrenwort *®, doch NUur eın bedingter ethischer Grund-

Vgl Sand, Die Unzuchtsklausel 1n Mt %. 31.32 un: I 3—9, 1n Münch ThZ
(1969) 118 f.: Schnackenburg, Die Ehe nach dem NT, 1n : Krems Mumm
(Hrsg.), Theologie der Ehe (Regensburg Göttingen 11

Falls die Unzuchtsklausel bei Mt tatsächlich eine Ausnahme VO  3 der Unauflös-
ıchkeıit der Ehe beinhaltete, ließe sıch das Problem auch daran autfzel

Auch katholische Exegeten sind darüber eteıilter Meinung. Vg Bauer,
Art „Ehe“, 1n Bauer (Hrsg.), Bibeltheo ogıisches Wörterbuch, Bd (Graz
Wıen Köln 210; ferner Adnes, (Anm. 36) 35

Dagegen spri ıcht unbedingt Can. der SC55. des Tridentinums
Vgl Adnes, A, (Anm. 36) 161 «I n Y pas de definition de glise
suJjet » . Das heißt selbstverständlich nicht, daß dieser Kanon nıcht seiınem SanzcCh Ge-
wicht nach gewürdigt werden mMu

Ebenso Ww1e auch das Privilegium Paulinum und Petrinum 1n eiınem scheinbaren
Wıderspruch Aazu stehen. Es wırd Ja niemand 1mM Ernst behaupten wollen, das Her-
renwOoTrt, exegetisch betrachtet, eziehe siıch seiner inneren Intention nach ausschlie{ß-
1ı auf die sakramentale und als solche vollzogene
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SAUZ. ber wohlverstanden, die Bedingung, der S1e stünde, ware
VO  a eıgener Art S1ie könnte 1Ur eintreten, weıl der Mensch eın fehl-
bares, versagendes, auch 1n die Sünde verstricktes Wesen 1St Dessen
ware der Mensch durch das Herrenwort überführt; wenn VOT seiner
iırreparabel zerbrochenen Ehe stünde. Und in dem Recht, eıne 7weıte
Ehe einzugehen, wıderführe ıhm eın barmherzıges Zugeständnıis
Gottes 4

Es se1 Z Schlufß nochmals ausdrücklich hervorgehoben, daß 1er
lediglich eıne Hypothese vorgetragen wurde. Falls s1e siıch als richtig
herausstellen sollte, hätte das Konsequenzen VvVon einıger Tragweıte.
Gerade darum MUu s1e einer besonders sorgfältigen kritischen Prüfung
unterzogen werden. Man sollte dabei aber ıcht ohne weıteres unter-
stellen, das Problem einer sıttlichen Normıierung menschlichen Han-
delns se1l VvVon der überlieferten Moraltheologie un Moralphilosophie
bereits zufriedenstellend gelöst, eıine Hypothese Ww1e€e die 1er SC-
legte entspringe darum NUr einer Neuerungssucht. Gerade derjen1ge,
der sıch die Mühe macht, die ethische Argumentatıon in der speziellen
Moraltheologie VO  a} Augustinus bis 1n die Gegenwart genauesSteNsS
analysıeren, wird feststellen, dafß s1ie ZeW1SSE Mängel hat Kritische
Theologen, w1e de Lugo, weısen iıcht selten selber auf diese Mängel
hın Dıie vorgelegte Hypothese besagt NUunN, eın Grund f  ur diese Man-
gel liege darın, da{fß der Argumentationstyp, den die Tradıition tür
bestimmte partikuläre Lebensbereiche entwickelt hat, iıcht als gültige
Begründung aller Handlungsnormen erkannt wurde. Sollte das Z7U-
treften, waren gewiilß iıcht alle Probleme der Findung sittlicher
Grundsätze gelöst. ber es ann schon als eın Gewınn betrachtet
werden, WEeNn $ gelingt, Probleme auf dem Feld der Moraltheologie
richtig lokalisieren.

Eın barmherziges Zugeständnıis insofern, als 1n diesem Aon jede dem Sünder 6I-
öffnete Chance des Neubegınns iın der Vergebungsbereitschaft (sottes iıhren rund hat


